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RESOLUTION 62/40

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/391,
Ziff. 77)152.

62/40. Verhütung des unerlaubten Transfers tragbarer
Flugabwehrsysteme, des unbefugten Zugangs zu
ihnen und ihres unbefugten Einsatzes

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/42 und 58/54 vom
8. Dezember 2003, 58/241 vom 23. Dezember 2003, 59/90
vom 3. Dezember 2004, 60/77 vom 8. Dezember 2005 und
60/288 vom 8. September 2006 sowie auf ihren Beschluss
60/519 vom 8. Dezember 2005,

in dem Bewusstsein, dass Abrüstung, Rüstungskontrolle
und Nichtverbreitung für die Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit unabdingbar sind,

in Anerkennung des genehmigten Handels mit tragbaren
Flugabwehrsystemen zwischen Regierungen,

sowie in Anerkennung des legitimen Rechts von Regie-
rungen, tragbare Flugabwehrsysteme im Interesse ihrer natio-
nalen Sicherheit und Selbstverteidigung herzustellen, einzu-
führen, auszuführen, weiterzugeben und zu besitzen,

in Anbetracm4 TD0.09.u besitzen, der beträchtlichen Anstrengungen, die ei-
nige Mitgliedstaaten unternehmen, um die von der zuständi-
gen nationalen Behörde für überschüssig erklärten tragbaren
Flugabwehrsysteme freiwillig einzusammeln, sicherzustellen
und zu zerstören,

1. hebt hervor, wie wichtig die uneingeschränkte
Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten ist,
das auf der Konferenz der Vereinten Nationen über den uner-
laubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter
allen Aspekten verabschiedet wurde

153;
2. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die

gegenwärtigen internationalen, regionalen und nationalen
Anstrengungen zur Bekämpfung und Verhütung des uner-
laubten Transfers tragbarer Flugabwehrsysteme, des unbe-
fugten Zugangs zu ihnen und ihres unbefugten Einsatzes zu
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5. legt den Mitgliedstaaten außerdem nahe, im Ein-
klang mit den in ihrem Recht und ihrer Verfassung vorgese-
henen Verfahren Rechts- und sonstige Vorschriften und Ver-
fahren aufzustellen oder zu verbessern, um den Transfer trag-
barer Flugabwehrsysteme an nichtstaatliche Endnutzer zu
verbieten, und sicherzustellen, dass Ausfuhren dieser Waffen
nur an Regierungen oder von einer Regierung bevollmächtig-
te Mittler erfolgen;

6. befürwortet Initiativen zum Austausch von Informa-
tionen und zur Mobilisierung von Ressourcen und Fachwis-
sen, um Staaten auf Antrag dabei behilflich zu sein, nationale
Kontrollen und Praktiken zur Verwaltung von Beständen zu
verbessern, mit dem Ziel, den unbefugten Zugang zu tragba-
ren Flugabwehrsystemen sowie ihren unbefugten Einsatz und
Transfer zu verhüten sowie gegebenenfalls überschüssige
oder veraltete Bestände an diesen Waffen zu vernichten;

7. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.

RESOLUTION 62/41
Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 164 Stimmen ohne Ge-
genstimmen bei 18 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/62/391, Ziff. 77)154:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaid-
schan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch,
Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bos-
nien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam,
Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Re-
publik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indonesien, Irak, Irland, Island, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap
Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Leso-




